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Niederoderwitz, die ehemalige Müller-Schmiede – Aquarell von Roland Raue

Allen Einwohnern und Lesern der Oderwitzer Nachrichten  
wünscht die Gemeindeverwaltung Oderwitz und der Bürgermeister  

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel.
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” 
Im Grunde sind es immer  

die Verbindungen mit Menschen,  
die dem Leben seinen Wert geben.“ 

W. v. Humboldt

in 2025 angehen bzw. weiterführen. An dieser Stelle 
sei allen gedankt, die sich dafür einsetzen und Ideen 
und Arbeit eingebracht haben.
In unsicheren Zeiten ist es besonders angenehm, 
die Rituale der Weihnachtszeit zu erleben und zu 
genießen. Angefangen von unserem Oderwitzer Weih-
nachtsmarkt, über schöne Adventskonzerte und 
Weihnachtsfeiern mit Freunden bis hin zu all den 
kleinen familiären Traditionen – diese weihnachtliche 
Zeit gibt uns Halt. Sie ist bildlich gesprochen wie ein 
„Hafen bei unruhiger See“! Wenn man vielleicht Zeit 
und Muße hat, zurückzuschauen auf das vergange-
ne Jahr, fallen einem bestimmt schöne und erfüllte 
Momente mit netten Menschen ein. Gern denke ich 
an unsere 700-Jahr-Feier zurück, an Begegnungen 
mit Freunden aus den Partnergemeinden und an 
Gespräche mit Ihnen bei vielen Gelegenheiten. Im 
Sinne des oben genannten Denkspruchs ergibt sich 
daraus ein Bild eines erfüllten Jahres 2024. 
Ihnen, liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer, wün-
sche ich eine ruhige, friedliche, gesunde und ent-
spannte Weihnachtszeit und einen hoffnungsvollen 
Blick auf das neue Jahr 2025! 

Ihr Bürgermeister

	�

	�  Cornelius Stempel

Liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer,
Unsicherheit und Orien-
tierungslosigkeit schei-
nen die gesellschaftliche 
Grundstimmung in unse-
rem Land derzeit am bes
ten zu umschreiben. Zu 
den Fragen der „großen 
Politik“ zum  Beispiel wie 
sich die internationalen 
Beziehungen mit einem 
neuen US-Präsidenten 
entwickeln oder wie die 
Folgen der Kriege an Eu-
ropas Rändern auf uns 

ausstrahlen werden, gesellen sich nun auch natio-
nale Probleme, die wir so lange nicht kannten. Die 
Wahl im Freistaat Sachsen brachte keine stabile Re-
gierung mit sich und auch auf Bundesebene schei-
terte die Koalition des Kanzlers und „beschert“ uns 
Neuwahlen im Februar 2025. Beide politischen Kon-
stellationen haben über kurz oder lang auch Auswir-
kungen auf der kommunalen Ebene. Wenn es keine 
Planungssicherheit zum Beispiel bei Förderpro-
grammen, Zuweisungen oder auch Gesetzesvorha-
ben gibt, macht es das für die Gemeindeverwaltung 
nicht einfacher. Die Haushaltsplanung hat zwar im-
mer mit Unwägbarkeiten zu kämpfen, doch für kom-
mendes Jahr war es besonders schwierig, konkrete 
Aussagen zu treffen. Trotzdem wollen wir Projekte, 
die wir mit dem Gemeinderat erarbeitet haben, auch 
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Gemeindeverwaltung Oderwitz

Anschrift
Gemeindeverwaltung Oderwitz
Str. der Republik 54, 02791 Oderwitz
Tel. 03 58 42 / 2 23-0, Fax 2 23-22
E-Mail: gemeinde@oderwitz.de
www.oderwitz.de

Öffnungszeiten
Montag	 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag	 9.00 bis 12.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters
Dienstag		  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag			   14.00 bis 16.00 Uhr
sowie nach vorheriger Vereinbarung

Schiedsstelle 
der Gemeinde Oderwitz�
Friedensrichter:	 Herr Marco Morche
stellv. Friedensrichter: 	Herr Bernd Nebel
Sprechzeit:	 �jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
	 von 17.00 bis 18.00 Uhr
	 (Tel. 035842 223-13)
Nächste Termine: 	 17.12.2024 und 07.1.2025
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz
Per E-Mail erreichen Sie die Friedensrichter unter: 
friedensrichter@oderwitz.de
Die eingegangene Post wird ungeöffnet 
an den Friedensrichter weitergeleitet.                  

Standesamt	�  Tel.
Gemeinde Kottmar, Hauptstraße 62, 02739 Kottmar

Frau Schubert, Yvonne                        � 03586 780432
yvonne.schubert@gemeinde-kottmar.de

Frau Wehland, Sandra                          � 03586 780436
sandra.wehland@gemeinde-kottmar.de

Haus II				    Tel.� Zimmer

Erdgeschoss

Hauptamt
Kita / Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Sikora, Toni	 223-24	 2

Einwohnermeldeamt / Sozialamt /  
Anmeldung Namensweihen 
Frau Döring, Manuela	 223-25	 3 
Bitte um Terminvereinbarung!

1. Etage

Bauamt
Mitarbeiter Bauamt 
Herr Wehder, Richard	 223-61	 6
Mitarbeiterin Bauamt 
Frau Mitter, Gundel 	 223-63	 9

Mitarbeiterin Bauamt / Liegenschaften /  
Wohnungswesen 
Frau Naumann, Cornelia	 223-62	 8

Haus I					    Tel.� Zimmer

Erdgeschoss

Bürgermeisteramt
Bürgermeister Herr Stempel, Cornelius
Sekretariat / Allgemeine Verwaltung/Tourismus 
Frau Müller, Romy	 223-0	 1
Kämmerei
Kämmerin Frau Herbrig, Mandy	 223-90	 4
Kassenverwalterin / Gemeindekasse 
Frau Gun, Elke	 223-94	 3
Steuern / Abgaben / Lohnrechnungen 
Frau Stübner, Petra	 223-93	 3

1. Etage

Hauptamt
Hauptamtsleiterin Frau Erbe, Jana	 223-20	 14
Ordnungsamt Frau Ehrlich, Bianka	 223-21	 11 
Gewerbeamt / Fundbüro 
Frau Gänsrich, Doris	 223-23	 10

Ortschronisten
Kontakt: 
Frau Bärbel Reich	 Herr Sven Zschoppe
Telefon 035842 39102	 Telefon 0172 7914913

Sp rechstunde Bürgerp olizist
Zuständigkeitsbereich Oderwitz: PHM Böhme

Sprechzeit: dienstags von 15.00 bis 16.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Oderwitz, 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz, Sitzungssaal  
Telefon 03583 62-241, Handy 0173 3626638

Die Gemeindeverwaltung ist in der Zeit vom 23.12.2024 bis 03.01.2025 geschlossen.
Das Meldeamt ist am 30.12.2024 und 02. und 03.01.2025 in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr für Wahlrechtsbescheinigungen geöffnet.

Wichtige Mitteilung Gemeindeverwaltung:  
Vom 05. bis 06.12.2024 bleibt das Gewerbeamt der Gemeindeverwaltung auf Grund einer Softwareumstellung geschlossen.
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Amtlicher Teil

Beschlüsse aus der Gemeinderats­
sitzung vom 04. November 2024
Beschluss-Nr.: 64/24
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Fest-
setzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbe-
steuer der Gemeinde Oderwitz – Hebesatzsatzung – in 
der vorliegenden Fassung der Anlage 2. (Die Satzung 
ist im Folgenden dieses Amtsblatt veröffentlicht.)
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 9, Nein-Stimmen: 6, Stimmenthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 65/24
Der Gemeinderat beschließt die Verordnung der Ge-
meinde Oderwitz über verkaufsoffene Sonn- und Fei-
ertage im Jahr 2025 in der vorliegenden Fassung. (Die 
Verordnung ist im Folgenden dieses Amtsblatt veröf-
fentlicht.)
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 66/24
Das Logo der Gemeinde Oderwitz darf ausschließlich 
von der Gemeinde Oderwitz verwendet werden.
Die Verwendung des Logos durch Dritte bedarf der 
Genehmigung durch den Bürgermeister. Die Genehmi-
gung wird befristet und/oder widerruflich erteilt. Anträge 
auf Verwendung des Logos sind schriftlich bei der Ge-
meindeverwaltung zu stellen. Ein Anspruch auf Geneh-
migung besteht nicht. 
Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 14, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 1

Beschluss-Nr.: 67/24
Der Gemeinderat beschließt im Jahr 2025 sechs Be-
grüßungstafeln an den Ortseingängen zu errichten. 
Das Vorhaben wird nur bei Bewilligung der Fördermittel 
ausgeführt. Die Verwaltung wird mit der Beantragung 
der Fördermittel beauftragt.
Die Deckung der Kosten erfolgt aus den Fördermitteln 
und dem Nachlass des Herrn Richter.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 68/24
1.	 Dem Aufbau und nachfolgend beabsichtigten konti-

nuierlichen Betrieb eines Energiemanagement wird 
zugestimmt. 

2.	 Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderan-
trag zu stellen und nach dessen Bewilligung eine 
auf den Förderzeitraum von drei Jahren befristete 

Für den Notfall
Feuerwehr/Rettungsdienst	 112

FFw Oderwitz, Am Spitzberg 8	 (03 58 42) 2 67 14

IRLS Ostsachsen
Allgemeine Erreichbarkeit	       (0 35 71) 1 92 96�
Anmeldung der Krankentransporte	 (0 35 71) 1 92 22 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst	 116 117
Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do.	19.00 – 07.00 Uhr
Mi. und Fr.	 14.00 – 07.00 Uhr
Sa. und So.	 00.00 – 24.00 Uhr

Polizei	 110

Seifhennersdorf	 (0 35 86) 7 66 90
Löbau	 (0 35 85) 86 50
Zittau	 (0 35 83) 6 20

Bundespolizei
Bundespolizeiinspektion Hirschfelde	(03 58 43) 26 10
Bundespolizeiinspektion Ebersbach	(0 35 86) 7 60 20

Sachsen Energie Störungsstelle

Erdgas	 (03 51) 50 17 88 80
Strom	 (03 51) 50 17 88 81
Service-Telefon	 (0 800) 6 68 68 68

Störungshotline
Trinkwasser	 SOWAG	 (01 71) 6 72 69 98
Abwasser	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 2 08 81
Fäkalienentsorgung	 WAL Betrieb	 (03 58 42) 20 95 44

Bibliothek
Bitte beachten Sie, dass die Bibliothek am Freitag, 
dem 06. Dezember 2024, sowie vom 20. Dezember 
2024 bis zum 03. Januar  2025 geschlossen bleibt.

OT Niederoderwitz – Scheringer Straße 11  
Dienstag 	 von 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr

OT Oberoderwitz – Hintere Dorfstraße 17  
Montag 	 von 13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 	 von 13.00 bis 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Frau Seliger

Kontakt: 	 OT Oberoderwitz, Telefon 035842 209819
		  OT Niederoderwitz, Telefon 035842 33920

Mitteilung der Medienwünsche auch via E-Mail:  
bibliothek@oderwitz.de, www.oderwitz.bbopac.de

Wetterkabinett
Lust auf einen Wettervortrag?

Gern nehmen wir Ihre Buchung entgegen:

Kontakt:	 Frau Müller, Telefon 035842 2230 
		  E-Mail: gemeinde@oderwitz.de
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Projektstelle zu besetzen, den Aufbau des Energie-
managements zu organisieren sowie den kontinu-
ierlichen Betrieb sicherzustellen. 

3.	 Über den Einführungsprozess und die erreichten 
Ergebnisse ist der Gemeinderat kontinuierlich zu 
unterrichten. 

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 5, Nein-Stimmen: 7, Stimmenthaltung: 3

Beschluss-Nr.: 69/24
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, den 
Auftrag zur Vergabe der Bauleistung Starkregen2021_
ID 311 „Beräumung Bachbett Neufeldenwasser unter-
halb der Brücke zum Sägewerk Horn“ an den Bieter mit 
dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot 
zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 70/24
Der Gemeinderat stimmt der Besetzung der Schullei-
terstelle an der Grundschule „Max Langer“ zum nächst-
möglichen Zeitpunkt mit Frau Kerstin Orland zu.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Mitglieder: 16 + 1, Anwesend: 14 + 1 GR, 
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Stimmenthaltung: 0

Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 13. Janu
ar 2025, um 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemein-
deverwaltung statt. Sie sind herzlich eingeladen. Die 
Tagesordnung können Sie der Homepage oder den 
Bekanntmachungstafeln entnehmen. 

Bekanntmachung des Bebauungs­
plans „1. Änderung des Bebauungs­
planes „Steinbergblick“ (ehemals 
Bebauungsplan Misch- und Gewerbe­
gebiet Eurostern)“
Der Gemeinderat von Oderwitz hat am 13. Mai 2024 
die „1. Änderung des Bebauungsplanes „Steinberg-
blick“ (ehemals Bebauungsplan Misch- und Gewerbe-
gebiet Eurostern)“ in der Fassung vom 13. Dezember 
2023 mit redaktionellen Änderungen vom 16. April 2024 
als Satzung beschlossen. Dieser umfasst die Grundstü
cke Gemarkung Niederoderwitz, Flurstücke 1153/6, 
1153/7, 1153/9, 1151/11, 1153/18, 1153/15, 1153/12, 
1153/13, 1151/10, 1151/12, 1151/13, 1153/14, 1151/6, 
1152, 1153/17, 1153/16, 1117/12, 1117/10, 1117/14, 
1117/15, 1117/13, 1117/11, 1117/25, 1117/27, 1117/30, 
1117/16, 1040/5, 176/1, 1038/1, 1039 und 1038/3 und 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 
Textlichen Festsetzungen (Teil B).
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die  
1. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft. Jedermann 
kann die Satzung und ihre Begründung in der Gemein-
deverwaltung Oderwitz, Bauamt, Straße der Republik 54, 
02791 Oderwitz, während der Sprechzeiten einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. Außerhalb die-
ses Zeitraums können Termine zur Einsichtnahme un-
ter Telefonnummer 035842 22361 vereinbart werden.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge- 
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.	 vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge- 
nannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist;
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Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 
Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Diese Bekanntmachung ist auch unter 
https://www.oderwitz.de 

und im Landesportal Sachsen unter dem Link 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de

einsehbar.

Oderwitz, den 19. November 2024
			 

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Verordnung der Gemeinde Oderwitz 
über verkaufsoffene Sonn-  
und Feiertage im Jahr 2025
Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Laden-
öffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächsisches La-
denöffnungsgesetz – SächsLadÖffG) vom 01. Dezem-
ber 2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 05. November 2020 (SächsGVBl. S. 589) 
hat der Gemeinderat am 04. November 2024 mit Be-
schluss-Nr. 65/24 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1 Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage
Abweichend von § 3 Abs. 2 SächsLadÖffG dürfen Ver-
kaufsstellen in der Gemeinde Oderwitz an folgenden 
Sonn- und Feiertagen des Jahres 2025 in der Zeit zwi-
schen 12.00 und 18.00 Uhr geöffnet sein (6 Stunden)

30. November 2025	 1. Adventssonntag

§ 2 Schlussbestimmungen
(1)	Die übrigen Bestimmungen des Sächsischen La-

denöffnungsgesetzes sowie die Bestimmungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzge-
setzes, des Arbeitszeitgesetzes und des Gesetzes 
über den Schutz der Sonn- und Feiertage im Frei-
staat Sachsen bleiben unberührt.

(2)	Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft und am 31. Dezem-
ber 2025 außer Kraft.

Oderwitz, 11. November 2024

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt 
sie ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a.	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b.	 die Verletzung der Verfahrens- oder der Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Jahresfrist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwen-
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den, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Satzung über die Festsetzung der  
Hebesätze für die Grund- und Gewer­
besteuer der Gemeinde Oderwitz 
– Hebesatzsatzung –
Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des  
§ 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) und des § 7 Ab-
satz 4 Sächsisches Kommunalabgabegesetz (Sächs-
KAG) i. V. m. § 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Oderwitz in seiner Sitzung am 04. Novem-
ber 2024 mit Beschluss-Nr. 64/24 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Oderwitz erhebt von dem in ihrem Ge-
biet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den 
Vorschriften des Grundsteuergesetzes und eine Ge-
werbesteuer nach den Vorschriften  des Gewerbesteu-
ergesetzes.

§ 2 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

1. 	 Für die Grundsteuer
	 a)	 für die land- und forst-
		  wirtschaftlichen Betriebe 
	     	 (Grundsteuer A) auf� 330 v. H.
	     	 der Steuermessbeträge
	 b) 	 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf� 400 v. H.
	      	 der Steuermessbeträge

2. 	 Für die Gewerbesteuer auf� 410 v. H.
    	 der Steuermessbeträge

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Oderwitz, den 11. November 2024

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:
1.	 die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung  verletzt worden sind,

3.	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) 	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b) 	 die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schriften gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Neue Hebesatzsatzung  
für die Gemeinde Oderwitz
Die Grundsteuer ist eine Steuer der Städte und Ge-
meinden und wird auf den Grundbesitz, das heißt auf 
Grundstücke (bebaut, unbebaut) erhoben. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 
10. April 2018 die bisherige Berechnung der Grund-
steuer für verfassungswidrig erklärt und eine Besteue-
rung anhand aktueller Werte ab 2025 gefordert, da die 
Daten völlig veraltet waren.
Das heißt, jedes Grundstück wird im Rahmen der 
Grundsteuerreform neu bewertet.
Die Bewertung der einzelnen Grundstücke wird von den 
zuständigen Finanzämtern vorgenommen. Anhand der 
Feststellungserklärung, die durch jeden Grundstücks-
eigentümer abgegeben werden musste, wird der neue 
Grundstückswert ermittelt. 
Neben der Grundstücksfläche fließen weitere wertbil-
dende Faktoren, wie z. B. der Bodenrichtwert, die Lage, 
die Immobilienart, das allgemeine Mietniveau (Netto-
kaltmiete), die Gebäudefläche und das Gebäudealter in 
die Bewertung ein. 
Aus diesem Wert und der gesetzlich festgelegten Steu-
ermesszahl wird der Grundsteuermessbetrag errech-
net. Die Gemeinde hat keinen Einfluss auf die Bewer-
tungsergebnisse des Finanzamtes. Die festgesetzten 
Grundsteuermessbeträge sind für die Gemeinde ver-
bindlich. Um die endgültige Höhe der Grundsteuer zu 
berechnen, legt die Gemeinde den Hebesatz fest, der 
mit dem Messbetrag aus dem Bescheid des Finanz-
amts multipliziert wird.
Der Hebesatz soll durch die Kommunen so angepasst 
werden, dass die Grundsteuerreform insgesamt auf-
kommensneutral ist. 
Der Begriff „Aufkommensneutralität“ wird oft missver-
standen. Er bedeutet nur, dass die Gemeinde nach 
Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen 
insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 ähn-
lich viel an Grundsteuer einnimmt wie im Jahr 2024. 
Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass die 
Grundsteuer für den einzelnen Grundstückseigentümer 
gleichbleibt. Ein Teil der Grundstückseigentümer wird 
künftig höher belastet als gegenwärtig, ein anderer Teil 
hingegen muss weniger Grundsteuer zahlen.




























